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Knapp vor dem Jahreswechsel erschien noch das Bundesgesetzblatt mit der neuen Elektromagnetischen Verträglichkeitsverordnung (EMVV 2006 - BGBl II 2006/529 - nachzulesen im Internet unter http://www.ris.bka.gv.at - die mit 20.07.2007 in Kraft tritt und damit die bisher geltende Verordnung aus dem Jahr 1995 (EMVV 1995) ablösen wird. Damit wurde die entsprechende EG-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Mit dieser Verordnung soll sichergestellt werden, dass "Betriebsmittel" und "ortsfeste Anlagen" in ihrer elektromagnetischen Umgebung so arbeiten, dass von ihnen selbst keine elektromagnetischen Störungen verursacht werden, durch die der bestimmungsgemäße Betrieb anderer "Betriebsmittel" in derselben Umgebung nicht möglich wäre. Als Beispiele für elektromagnetische Störungen werden ua elektromagnetisches Rauschen oder unerwünschte Signale angeführt.
Der Begriff Betriebsmittel ist allgemein gehalten und weit gefasst: es sind dies "Gegenstände, die zur Gewinnung, Fortleitung oder zum Gebrauch elektrischer Energie bestimmt sind". Speziell von Interesse für den Amateurfunk ist, dass in der Verordnung als Beispiele für Betriebsmittel die durch elektromagnetische Störungen behindert werden können neben dem Rundfunkdienst, Funkdienstnetzen, Stromversorgungs- und Telekommunikationsnetzen auch der Amateurfunkdienst ausdrücklich angeführt wird.
Erreicht werden sollen die Ziele der Verordnung dadurch, dass nur solche Betriebsmittel in Verkehr gebracht bzw. in Betrieb genommen werden dürfen, die bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Anforderungen der Verordnung entsprechen. Maßstab dafür ist deren Übereinstimmung mit den einschlägigen harmonisierten Normen der EU. Diese so genannte Konformität ist in einem Bewertungsverfahren entweder durch den Hersteller im Wege einer internen Fertigungskontrolle oder durch eine von Behörden der Mitgliedstaaten benannte Stelle nachzuweisen. Der Nachweis der Übereinstimmung erfolgt durch Anbringung der bekannten CE-Kennzeichnung.
Ausdrücklich ausgenommen von den Bestimmungen der EMVV 2006 sind ua Bausätze, die von Funkamateuren zusammenzusetzen sind und handwerksübliche Betriebsmittel, die von Funkamateuren für deren Nutzung umgebaut werden.
Mit elektromagnetischer Verträglichkeit befasst sich auch das Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (BGBl I 2001/134), mit dem ebenfalls eine EG-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde. Diese Geräte müssen ua den Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen; darüber hinaus müssen Funkanlagen so hergestellt sein, dass sie das zugewiesene Spektrum für Funkkommunikation so nutzen, dass keine schädlichen Störungen auftreten. Auch hier ist die Konformität durch die Übereinstimmung mit harmonisierten Normen nachzuweisen und entsprechende Geräte sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen; fehlt diese, darf das Gerät nicht in Verkehr gebracht bzw in Betrieb genommen werden.

Auch hier gibt es eine Sonderregelung für Funkamateure: dieses Bundesgesetz gilt nicht für von Funkamateuren verwendete Funkanlagen, die nicht im Handel erhältlich sind.
